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597616y CYRES Consulting Austria GmbH (Bilanzstichtag: 30.04.2025)

Auszug aus der Bilanz in EUR Vorjahr in EUR

AKTIVA 106.449,62 110.122,13

Anlagevermögen 19.908,27 56.248,49

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00

Sachanlagen 19.908,27 56.248,49

Finanzanlagen 0,00 0,00

Umlaufvermögen 86.541,35 53.873,64

Vorräte 0,00 0,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.103,86 46.301,77

Wertpapiere und Anteile 0,00 0,00

Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 29.437,49 7.571,87

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00

Aktive latente Steuern 0,00 0,00

PASSIVA 106.449,62 110.122,13

Negatives Eigenkapital -311.751,78 -248.131,81

eingefordertes Stammkapital 17.500,00 17.500,00

Stammkapital 35.000,00 35.000,00

sonstige nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -17.500,00 -17.500,00

davon eingezahlt 17.500,00 17.500,00

Kapitalrücklagen 0,00 0,00

Gewinnrücklagen 0,00 0,00

Bilanzverlust -329.251,78 -265.631,81

davon Verlustvortrag -265.631,81 -34.049,53

Rückstellungen 37.312,94 26.182,64

Verbindlichkeiten 380.888,46 332.071,30

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 355.621,45 313.451,03

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
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597616y CYRES Consulting Austria GmbH (Bilanzstichtag: 30.04.2025)

Erläuterung der Geschäftsführung, warum trotz Ausweises eines negativen 
Eigenkapitals keine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts vorliegt 
(§ 225 AbslUGB):

Es liegt keine insolvenzrechtliche Überschuldung vor, da für das im Jahresabschluss 
2024/2025 ausgewiesene Gesellschafterdarlehen über den Betrag von EUR 355.621,45 eine 
qualifizierte Rangrücktrittserklärung gern. § 67 Abs 3 IO vom 14.11.2025 vorliegt.

Für die Beurteilung der insolvenzrechtlichen Überschuldung ist dieses Darlehen somit als 
Eigenkapital zu werten und es liegt aus insolvenzrechtlicher Sicht kein negatives Eigenkapital 
vor.

Graz, am 26.11.2025

/л 7/ /
Dr. Werner Schimanofsky Nicola Bressan
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Nachtrag zu den Darlehensverträgen 2023-011 bis 2023-017 sowie 2024-01 
und 2024-02.

Qualifizierte Rangrücktrittserklärung gern. § 67 Abs 3 10

Die Muttergesellschaft CYRES Consulting Services GmbH hat der CYRES Consulting Austria 
GmbH mehrere Darlehen gewährt, die inklusive Zinsen per 30.04.2025 mit einem Betrag von 
EUR 355.621,45 aushaften. Die Darlehen inkl. Zinsen sind derzeit aufgrund der Regelungen 
des EKEG zur Rückzahlung gesperrt.

Des Weiteren erklärt die Darlehensgeberin gemäß § 67 Abs 3 Insolvenzordnung (10), dass sie 
die Rückzahlung des Gesamtbetrages ¡Hv. € 355.631,45 des Darlehens erst nach Beseitigung 
eines negatives Eigenkapitals (§ 225 Abs 1 UGB) oder im Fall der Liquidation nach 
Befriedigung aller Gläubiger begehrt und dass wegen diesem Darlehen kein 
Insolvenzverfahren eröffnet werden muss.

In der Insolvenz der Gesellschaft bedeutet dies, dass eine Befriedigung der nachrangigen 
Forderung des Darlehensgebers erst nach der vollständigen Befriedigung aller nicht 
nachrangigen Insolvenzgläubiger in Betracht kommt.

Voraussetzung für von der Gesellschaft vorzunehmende Darlehensrückzahlungen ist somit, 
dass

1. Ein positives Eigenkapital vorliegt und

2. Die Zahlung des jeweils fälligen Betrages keine Insolvenz der Gesellschaft bewirken 

würde.

CYRES Consulting Services GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer Nicola Bressan und Dr. Werner Schimanofsky.

26.11.2025




